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Leitsatz / Headnote / Sommaire - 

I. Finer Zustimmung der Beteiligten zur Verbindung von Beschwer-. 

deverfahren gem. Art. 9 Abs. 2 der Verfahrensordnung der Be-

schwerdekammern (Amtsbl. EPA 1983, S. 7, 9) bedarf es nicht, 

wenn die Beteiligten dieselben sind, der Sachverhalt in ge-

genständlichem Zusammenhang steht und ein mögliches Interesse 

der Beteiligten an getrennter Behandlung nicht erkennbar 1st. 

II. Die Entscheidung eines Formalsachbearbeiters ist aufzuheben, 

wenn sich seine Befugnis zur Entscheidung nicht aus R. 9 Abs. 

3 EPU und einer auf dieser Grundlage erfolgten ribertragung 

ableiten läi3t. Die Entscheidung ist an das Organ i.S.v. Art. 

15 EPU zurtickzuverweisen, dessen Zuständigkeit sich aus dem 

Ubereinkommen ergibt (im Anschlul3 an J 10/82 vom 

21. Dezember 1982, Amtsbl. EPA 1983 S. 94). 
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Beschwerdeftihrer und 	 BAYER AG 
Patenticihaber: 	 Zentralbereich Paterite, Marken und 

- 	
Lizenzen 
Bayerwerk 
D-5090 Leverkusen 1 

Beteiligte und 	 Imperial Chemical Industries PLC 
Einsprechende: 	 Legal Department: Patents 
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Millbank 
London SNIP 4QG 

Vertreter: 	 Ricks, Michael James 
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Millbank 
London SNiP 4QG 

Angefochtene Entscheidung: 

Zusammensetzung der Kammer: 
Vorsitzender : D. Cadman 
Mitglied: 	0'. Bossung 
Mitglied: 	K. Jahn 

Entscheidungen. der Formalpriifungs-
stelle der Einspruchsabteilungen des 
Europäischen Patentam.ts vom 13. Mai 
1982 betreffend das europäische Pa-
tent mit der Veröffentlichungsnummer 
4928 und vom 2. Juni 1982 betreffend 
das europäische Patent mit der Ver-
öffentlichungsnummer 4938 



SACHVERHALT 

I. Der BeschwerdefUhrerin und Patentinhaberin wareri 1981 die eu-

ropäischen Patents mit der Veröffentlichungsnurnmer 4928 (Be-

zeichnung: "Dispersion zur Verwendung bei der Zellstoffgewin-

nung und Verfahren zur Zellstoffgewinnung unter verwendung 

dieser Dispersion", nachfolgend "Zellstoffgewinnung" genannt) 

und mit der Veroffentlichungsnummer 4938 (Bezeichnung "Ver-

fahren zur Hersteilung ha1bsynthetischer beta-Lactamant.ibio-

tika", nachfolgend "Antibiotika" genannt) erteilt worden 

II. Bei Eirilegung eines Einspruchs, der nach der Erflndungsbe-

zeichnung und dem Inhalt der EinspruchsbegrUndung gegen das 

Patent "Zellstoffgewinnung" gerichtet sein solite, gab die 

Einsprechende die Veroffentlichungsnurtuner des angegriffenen 

Patents mit Nummer 4938 an und begehrte nach Ablauf der Ein-

spruchsfrist eine Berichtigung in Nummer 4928. 

III. In weiteren Verlauf des Verfahrens traf die FormaiprUfungs-

stelle der Einspruchsabteilungefl des EPA - veran1at durch 

Anträge dr Patentinhaberin - zwei, die eingangs genannten 

Patente betreffende Entscheidungen. 

In einer Entscheidung vom 13. Mai 1982 betreffend das Patent 

"Zellstoffgewinnung" (falsch angegebene Nurnrner "4938" - 

richtig "4928") wurde der Einspuch für zulässig erk1rt. 

In eirier Entscheidung von 2. Juli 1982 betreffend das Patent 

"Antibiotika" (Nurnmer 4938) wurde es abgelehnt, einen 

Eirispruch gegen dieses Patent durchzufUhren. 

IV. Gegen diese Entscheidungen richteri sich die gesonderten Be-

schwerden der Patentinhaberin in den Beschwerdesachen 

T 114/82 und T 115/82. Hinsichtlich des weiteren Inhalts der 

Akten (insbes. BegrUndung der angefochtenen Entscheidungen, 

Beschwerdeanträge und BeschwerdebegrUndungefl) wird auf die 

Akten verwiesen, da es im Hinblick auf die zu treffende Ent-

scheidung der Beschwerdekarnmer darauf nicht ankommt. 



ENTSCHEI DUNGSG RUNDE 

1. Die BeschWerden entsprechen den Artilceiri 106 - 108 SOWje Re-

gel 64 EPU. Bei der Beschwerde "Antibiotika" gilt dies auch 

hinsichtlich des Zu1assigkeitserfordernises der "Beschwer" 

(Art. 107 Satz 1 i.V.rn. R. 65 (1) EPU). Zwar besteht die "Be-

schwer" nicht darin, daB der BeschwerdefUhrerin und Patentan-

melderin die Eroffnung eines Einspruchsverfahrens gegen ihr 

eigenes Patent verwehrt wurde Die "Beschwer" besteht ledig-

lich darin, da3 in erster Instanz eine Entscheidung ergangen 

ist, die dem Antrag der BeschwerdefUhrerin nicht entsprjcht. 

Damit ist die Patentinhaberin auch in Fall "Antibiotilca" von 

der angefochtenen Entscheidung i.S.v. Art. 107 Satz 1 EPU 

t 1 beschwert". Beide Beschwerden sind daher zulässig. 

2. Die Beschwerdefl können gem. Art. 9 Abs. 2 der Verfabrensord-

nung der Beschwerdekarnrnern (Arntsbl. EPA 1980 S. 171, nachfol-

gend: VOBK) in einern gemeinsamen Verfahren behandelt werden. 

Der dort vorgesehenen Zustirnmung der Beteiligten bedarf es in 

diesem Fa.11e nicht. Art. 9 Abs. 1 VOBK bezieht sich vornehm-

lich auf Beschwerden mit Thnlichen Rechtsfragen verschjedener 

Beteiligter. Bei den vorliegenden Beschwerden handelt es sich 

urn dieselben Beteiligten. Der Sachverhalt, der zu den ange-

fochtenen Entscheidungen gefUhrt hat, steht in engem gegen-

ständlichen Zusammenhang. Ferner ist keinerlei Interesse der 

Beteiligten an getrennter Behandlung erkennbar. Hier liegt 

vielmehr ein Art. 9 Abs. 1 VOBK analoger Fall vor. 

3. Der von der Beschwerde:EUhrerifl fUr den Fall nicht antragsge-

m3er Entscheidung beantragten mUndlichen Verhandlung bedarf 

es nicht. Hinsichtlich der Authebung der erstinstanzlichen 

Entscheidungen wird antragsgemä13 entschieden. Auch eine 

"rechtliche Beurteilung" i.S.v. Art. 111 (2) EPU, durch die 

die Einspruchsabteilung im weiteren Verfahren gebunden sein 

könnte, gibt es nicht.. 
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4. Die Entscheidung "Zellstoffgewinnung" ist eine Entscheidung 

i.S.v. Art. 106 (3) EPU, mit der vorab ein Einspruch fUr zu-

lässig erklärt wurde. Zu einer soichen Entscheidung ist der 

Formalsachbearbeiter gemäL3 der "Mitteilung des Vizepräsiden-

ten der Generaldirektion 2 des EPA Uber die Wahrnehmung em-

zelner den Einspruchsabteilungen des EPA obliegender Geschäf-

te durch-Forinalsachbearbeiter yam 8 Januar 1982" (Amtsbl 

EPA 1982 S. 61) nicht befugt Die dortunter Nummer 6 aufge-

fUhrte Befugnis zur "Entscheidung im einseitigen Verfahren 

Uber die Unzulässigkeit des Einspruchs ... mit Ausnahme der 

Fälle nach Regel 55 c) EPU" berechtigt nur zur "Verwerfung 

des Einspruchs als unzulässig" i.S.v. R. 56 EPU, nicht aber 

zu einer Entscheidung nach Art. 106 Abs. 3 EPU, mit der em 

Einspruch vorab für zulassig erklärt wird. Dies ist in der 

genannten Nummer 6 auch erkennbar, da sie von einem "einsei-
tigen u Verfahren spricht, wovon jedenfalls bei der Zulassung 

des Einspruchs nicht mehr gesprochen werden kann. 

5. tinter diesen Umstthiden ist die angefochtene Entscheidungauf-

zuheben und die Sache gem. Art. 111(1) EPU an das Organ zu-

rUckzuverweisen, dessen Zuständigkeit sich aus dem Uberein-

kommen ergibt. Dies ist gem. Art. 19 (1) EPU die nach der Ge-

sch.ftsordnung zuständige Einspruchsabteilung. (Siehe hierzu 

auch 3 10/82 vom 21. Dezember 1982, Amtsbl. EPA 1983, S. 94). 

6. Entsprechendes gilt für die Entscheidung "Antibiotika". Wie 

bereits oben (1.) gesagt, ist die Beschwerde auch in diesem 

Fall zulässig - obwohl die eigenartige Situation vorliegt, 

daB eine Patentinhaberin die DurchfUhrung eines Einspruchs 

gegen ihr Patent anstrebt. Anscheinend ging es der Patentin-

haberin in diesem Fall darum, eine logisch konsequente Hal-

tung gegenUber dem Fall "Zellstoftherstellung" einzunehmen. 

Hierzu dUrfte aber eine Erklärung der Patentinhaberin genU-

gen, daB sie den Einspruch als gegen das Patent "Antibiotika" 

eingelegt betrachtet und bereit ist, ihn als soichen durchzu-

fUhren. 
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Im Ubrigen sei darauf aufmerksam gemacht, da3 die Frage der 

Zulässigkeit oder Unzulässigkeit des Einspruchs in den beiden 

Fa11en nicht zwangslaufig spiegelbildlich ist. Eine Vernei-

nung der Zulässigkeit im Falle "Ze11stoffgewinnung bedeutet 

nicht unbedingt Bejahung im Falle "Antibiotika". Im letzteren 

Falle mag es zweifethaft sein, ob die ganz auf "Zellstoffge-

winnung" ausgerichtete EinspruchsbegrUndung die Zulässigkeit 

eines Einspruchs gegen das Patent "Antibiotika" eröffnen 

köririte. 

7. 	Entsprechend der oben (uriter 5.) genannten Entscheidung der 

Juristischen Beschwerdekammer ist in beiden Fallen gem. R. 67 

EPU die RUckzahlung der BeschwerdegebUhr anzuordnen. Die Bil-

ligkeit ergibt sich aus dem Verfahrensfehler (d.h. der Unzu-

standigkeit. der Erstinstanz) und der deswegen für notwendig 

erachteten RUckverweisung. 

Aus diesen GrUnden 

wird wie folgt entschieden: 

1. Die Beschwerdesachen T 114/82 und T 115/82 werden 

miteiriander verbunden. 

2. Die Entscheidungen der ForrnalprUfungsstelle der Em-

spruchsabteilungen des Europäischen Patentamts vom 

13. Mai 1982 betreffend das europäische Patent mit der 

Veröffentlichungsnurnmer 4928 und vom 2. Juli 1982 betref-

fend das europäische Patent mit der Verö.ffentlichungsnum-

mer 4938 werden aufgehoben und die Sachen zur Fortsetzung 

des Verfahrens an die zuständige Einspruchsabteilung u-

rUckverwiesen. 

3. Die RUckzahlung der BeschwerdegebUhren wird angeordnet. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende 

J.  4, 	/i. 

J. RUckerl 
	

D. Cadman 


